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12. Notärztliches Personal im Rettungsdienst - UKSH verzich-
tet auf Millionen-Einnahmen 
 

Das UKSH stellt dem Rettungsdienst in Schleswig-Holstein seit 
vielen Jahren ärztliches Fachpersonal für die notärztliche Ver-
sorgung zur Verfügung. Die dafür erzielten Erlöse haben sich in 
10 Jahren mehr als verdreifacht. 2022 lagen sie bei 3,5 Mio. €.  
 
Einigen Rettungsdienstträgern überlässt das UKSH das ärztliche 
Personal jedoch zu Preisen, die noch nicht einmal seine eigenen 
Kosten decken. Bei einer marktüblichen Vergütung hätte das 
UKSH zwischen 2012 und 2022 rechnerisch 7,3 Mio. € mehr ein-
genommen. 
 
Infolge dieser Prüfung trat das UKSH Ende 2022 in Nachverhand-
lungen mit einem Rettungsdienstträger. Im Ergebnis erhielt das 
UKSH rückwirkend 3,1 Mio. € erstattet. 
 
Das UKSH sollte gegenüber allen Rettungsdienstträgern eine 
marktübliche Vergütung für die Gestellung der Notärzte verlan-
gen.  

 
12.1 Engagement des UKSH im Rettungsdienst stetig gestiegen 

 
In Schleswig-Holstein sind für den bodengebundenen Rettungsdienst die 
Kreise und kreisfreien Städte zuständig. Diese halten einzeln oder 
gemeinsam Rettungsleitstellen vor. Wird der Rettungsleitstelle ein Notfall 
gemeldet, koordiniert diese die geeigneten Rettungsmaßnahmen. Im Ein-
satzfall wird in der Regel zunächst ein mit Rettungsfachpersonal besetzter 
Rettungswagen angefordert. Bei akuten Erkrankungen (zum Beispiel Herz-
infarkt, Schlaganfall, bewusstlose Person) und bei schweren Unfällen wird 
meist zusätzlich ein Notarzt in einem Notarzteinsatzfahrzeug zum Einsatz 
gebracht. 
 
In den meisten Rettungsdienstbereichen wird die Besetzung der Notarzt-
einsatzfahrzeuge durch Kooperationen mit Krankenhäusern sichergestellt. 
Auch das UKSH ist seit mehreren Jahrzehnten ein fester Bestandteil der 
Notfallrettung in Schleswig-Holstein. Mittlerweile stellt das UKSH in 4 Krei-
sen bzw. kreisfreien Städten Notärzte gegen Entgelt zur Verfügung. Die 
Zahl der vom UKSH übernommenen Vorhaltestunden ist in den vergange-
nen 10 Jahren um 80 % gestiegen. Entsprechend haben sich auch die für 
die Notarztgestellung erzielten Erlöse erhöht. Allein zwischen 2020 und 
2022 haben sich die Erlöse von 1,7 Mio. € auf 3,5 Mio. € mehr als verdop-
pelt. 
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12.2 UKSH bietet Notärzte zu günstig an 
 
Die erzielten Erlöse hätten deutlich höher sein müssen, denn die vom 
UKSH vereinbarten Stundensätze waren fast durchweg zu niedrig. 2012 
lagen sie je nach Vertragspartner zwischen 31 € und 37 € je Vorhalte-
stunde. Rechnerisch hatte das UKSH für einen Notarzt in 2012 eigene 
Kosten von mindestens 47 €. Damit deckten die erzielten Erlöse nicht 
ansatzweise die Selbstkosten. 
 
Bis Ende 2016 konnte das UKSH in keinem einzigen Rettungsdienst-
bereich seine Selbstkosten mit den Erlösen für die Gestellung von Not-
ärzten decken.  
 
2017 schloss das UKSH mit einem Rettungsdienstträger einen neuen Ver-
trag, in dem erstmalig ein deutlich erhöhter Stundensatz vereinbart wurde. 
Dieser stieg von 40 € auf 61 €. 2017 bewegten sich die vom UKSH in 
Rechnung gestellten Stundensätze zwischen 31 € und 61 €. Die rechne-
rischen Selbstkosten des UKSH für einen Notarzt lagen 2017 bereits bei 
mindestens 52 €. 
 
Bis 2022 wurden weitere Änderungs- bzw. Neuverträge geschlossen. 
Dadurch konnte das UKSH die Vergütung überwiegend auf ein markt-
übliches Niveau anheben. Dennoch gab es auch 2022 noch Verträge, bei 
denen die vereinbarte Vergütung mit 32 € bzw. 45 € je Vorhaltestunde 
deutlich zu niedrig war. Die abgerechneten Stundensätze des UKSH 
bewegten sich 2022 zwischen 32 € und 75 €. Der rechnerische Selbst-
kostenpreis für eine Notarztstunde in 2022 erhöhte sich infolge zwischen-
zeitiger Tarifanpassungen auf mindestens 57 €. 
 
Insgesamt konnte das UKSH zwischen 2012 und 2022 Erlöse aus der 
Notarztgestellung von 18,3 Mio. € generieren. Hätte das UKSH den Ret-
tungsdienstträgern seine Notärzte zu einem marktüblichen Preis angebo-
ten, lägen die erzielten Erlöse allerdings um 7,3 Mio. € höher. Der LRH hat 
dabei für die Jahre 2012 bis 2016 die durch eigene Berechnung ermittelten 
Selbstkosten des UKSH zugrunde gelegt. Den Ansatz hat der LRH sehr 
zurückhaltend gewählt. Von 2017 bis 2022 wurde der mit einem Rettungs-
dienstträger im Rahmen eines Vergabeverfahrens vereinbarte Stunden-
satz als Referenzpreis angesetzt. 
 
Das UKSH kritisiert, dass es sich um eine rein theoretische Betrachtung 
handele und der LRH die möglichen Mehrerlöse deutlich überschätze.  
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Der LRH bleibt bei seiner Auffassung. Die Berechnung des LRH ist bereits 
sehr zurückhaltend. Die möglichen Mehrerlöse hätten sogar deutlich höher 
sein können. Dass die vom LRH angenommenen Mehrerlöse nicht unrea-
listisch sind, zeigt das Ergebnis der Nachverhandlungen (vgl. Tz. 12.3). 
 

12.3 UKSH konnte entgangene Erlöse durch Nachverhandlungen infolge 
der Prüfung verringern 
 
Noch während der laufenden Prüfung durch den LRH hat das UKSH 
Verhandlungsgespräche mit einem Rettungsdienstträger aufgenommen. 
Ergebnis der Nachverhandlung war, dass dem UKSH rückwirkend für 
2018 bis 2022 3,1 Mio. € gezahlt wurden.  
 
Durch die Nachverhandlungen konnte das UKSH die vom LRH errechne-
ten entgangenen Erlöse deutlich reduzieren. Die Aussicht, die verbleiben-
den 4,2 Mio. € durch Nachverhandlungen mit anderen Rettungsdienst-
trägern ebenfalls zu realisieren, besteht nach Einschätzung des LRH 
allerdings nicht. 
 

12.4 UKSH nutzte vertragliche Kostensteigerungsklauseln nicht konse-
quent 
 
In sämtlichen Verträgen des UKSH über die Gestellung von Notärzten 
wurden Kostensteigerungsklauseln vereinbart. Demnach werden Kosten-
steigerungen infolge Tarifänderungen von den Rettungsdienstträgern 
anerkannt, sofern diese durch das UKSH nachgewiesen werden können. 
 
Von dieser Möglichkeit hat das UKSH in der Vergangenheit nur teilweise 
Gebrauch gemacht. Mehrere Verträge liefen trotz Tariferhöhungen jahre-
lang, ohne dass die Vergütung angepasst wurde. Ein Vertrag besteht 
sogar seit 2010 unverändert fort. 
 

12.5 Fazit und Empfehlungen 
 
Insgesamt sieht der LRH beim Vertrags- und Forderungsmanagement des 
UKSH Verbesserungsbedarf. Insbesondere muss das UKSH künftig 
konsequent von den vertraglich eingeräumten Möglichkeiten Gebrauch 
machen und beispielsweise die Stundenentgelte regelmäßig an die tarif-
liche Entwicklung anpassen. Rechnungen sind frühestmöglich zu stellen.  
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Das für die betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten des UKSH und die 
Angelegenheiten des Aufsichtsrats zuständige Finanzministerium1 hat 
dafür Sorge zu tragen, dass der Vorstand des UKSH die in der Prüfung 
aufgezeigten Missstände abstellt und dem Aufsichtsrat über die ergriffenen 
Maßnahmen berichtet. 
 
Das UKSH führt in seiner Stellungnahme aus, dass es die Prüfung des 
LRH zum Anlass genommen habe, seine Verträge zum Rettungsdienst zu 
überprüfen und sofern möglich zu optimieren. Zudem werde das UKSH 
seine Zuordnung der Verträge zu einzelnen Verantwortlichen und das Ver-
tragsmanagement auf den Prüfstand stellen und entsprechend der Emp-
fehlungen des LRH verbessern. Der Aufsichtsrat sei bereits über die ergrif-
fenen Maßnahmen informiert worden. 
 
Der LRH nimmt die dargelegten Maßnahmen zur Kenntnis, fordert aber in 
Zukunft eine konsequente Betreuung der Verträge durch das UKSH und 
die Aufsichtsgremien, um eine marktübliche Vergütung sicherzustellen. 

  

                                                      
1  Vgl. Geschäftsverteilung der Landesregierung, GVOBl. Schl.-H. vom 19.12.2019 S. 637 f. 
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